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Verordnung zur Änderung der Personalausweisverordnung, der Perso-
nalausweisgebührenverordnung und der Ersten Bundesmeldedaten-
übermittlungsverordnung
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I. Zum Inhalt

Mit der vorliegenden Änderungsverordnung werden Regelungen zur Umset-
zung des Gesetzes zur Änderung des Personalausweisgesetzes, mit dem in die-
sem Jahr ein Ersatz-Personalausweis eingeführt werden soll, getroffen. Der Er-
satz-Personalausweis soll für bestimmte Personen des extremistisch terroristi-
schen Spektrums ausgestellt werden, um deren staatsschutzrelevanten Reisebe-
wegungen zu unterbinden.

Im Zuge dessen werden folgende Änderungen in drei Verordnungen erforder-
lich:

In der Personalausweisverordnung werden die künftigen Maßgaben für das Mu-
ster des neuen Ersatz-Personalausweises und die formalen Anforderungen an
die Eintragungsinhalte geregelt sowie das neue amtliche Muster für den Ersatz-
Personalausweis festgelegt. In der Personalausweisgebührenverordnung wird
der neue Gebührentatbestand für die Ausstellung eines Ersatz-Personalauswei-
ses festgesetzt und in der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
werden Änderungen im Hinblick auf den zu übermittelnden Datenumfang vor-
genommen.

II. Empfehlung des Ausschusses für Innere Angelegenheiten

Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem
Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzu-
stimmen.




